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Sachdarstellung: 

2.  Fragestunde 
2.1 Kleine Anfrage der Gemeindevertreterin Patricia Agricola (SPD) zum Stand der Sanierung der alten 

Lahnbrücke  
Die Gemeindevertreterin hat mit E-Mail vom 12.12.2022 folgende Fragestellung vorgetra-
gen: 
„Die Sanierung und Entfernung des Bewuchses der alten Brücke in Goßfelden wurde bereits für Sep-
tember angekündigt. Ich bitte um Mitteilung, wann dies und auch die Entfernung des Schwemm-
guts erfolgen wird.“ 
 
Stellungnahme des Gemeindevorstandes: 
Für die Sanierung und Entfernung des Bewuchses der alten Brücke in Goßfelden wurde bereits vor 
längerer Zeit ein Auftrag erteilt und mehrfach um Erledigung gebeten. Bedauerlicherweise ist die 
Firma dem Auftrag bislang nicht nachgekommen. Die Gemeinde Lahntal wird weiter auf die Aus-
führung drängen. 
Bezüglich des Schwemmgutes ist es nicht so einfach, denn hier sich Auflagen der Naturschutzbe-
hörden zu beachten. Ein komplettes Räumen des Schwemmgutes ist danach nicht möglich. Die Auf-
gabe fällt zudem in die Zuständigkeit des Unterhaltungsverbandes Obere Lahn. 

 
3. Bericht des Gemeindevorstandes 
3.1 Straßenbaumaßnahme „Raiffeisenstraße“ und „Rimbergstraße“ in Lahntal-Caldern: Auswir-

kungen des Beschlussvorlage zu TOP 19 
 

Mit der Beschlussvorlage zu TOP 19 der 15. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal 
am 14.12.2022 wurde die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal um Bereitstellung überplan-
mäßiger Haushaltsmittel aufgrund der aktuellen ‚Verteuerung gebeten. 
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Auch wenn derzeit nicht ausgeschlossen ist, dass möglicherweise weitere Kostensteigerungen ein-
treten könnten, aktualisieren wir hiermit die Kostenkalkulation vom 26.05.2021 der wiederkehren-
den Straßenbeiträge für diese Straßenbaumaßnahmen: 
 

 
Bezeichnung Erläuterungen
Baumaßnahme Grundfläche Baukosten neue 

bisher zusätzlich Summe
Rimbergstraße 1.040m2 245.000 € 32.200 € 277.200 €
Raiffeisenstraße 1.320m2 326.200 € 42.100 € 368.300 €
Baukosten gesamt 571.200 € 74.300 € 645.500 €

Berechnung:
Gemeindeanteil 39,53% 225.795,36 € 29.370,79 € 255.166,15 €
Anliegeranteil 60,47% 345.404,64 € 44.929,21 € 390.333,85 €
Umlagefähige Flächen 373.908,75m2

Beitrag m2 0,92 € 0,12 € 1,04 €
Abrechnungszeitraum 3 Jahre
Beitrag/m2 je Jahr 0,31 € 0,04 € 0,35 €

Vergleichswerte für eine Grundstück mit einer Größe von 800m2 (ohne Besonderheiten)
Gesamtbeitrag für Grundstück 736,00 € 96,00 € 832,00 €
Beitrag für ein Abrechnugnjahr 248,00 € 32,00 € 280,00 €  

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach der Endabrechnung der einzelnen Straßenbaumaßnahmen eine Bei-
tragsanpassung bzw. die Endabrechnung des Straßenbauprogramms erfolgt. 

• Manfred Apell | Bürgermeister 
 
 
3.2 Bushaltestellenausbau in Lahntal-Goßfelden  

Hessen Mobil hat m it Schreiben vom 5. Dezember 2022 der Gemeinde Lahntal einen Zuwendungs-
bescheid zum Vorhaben „Bushaltestellenausbau in Lahntal“ übersandt: 
Antrag vom:        21.06.2021 ! 
Zuwendung: 
Aus Mitteln des Mobilitätsfördergesetztes in Höhe von   202.400 € 
Nach FAG in Höhe von        28.900 € 
Bewilligung: 
Haushaltsjahr 2022       202.400 € 
Haushaltsjahr 2025         28.900 € 
 
Mittelabruf: 
Der Bescheid ist in Höhe der jeweils bewilligten Jahresraten befristet. Er erlischt nach Ablauf der 
Frist in Höhe des nichtabgerufenen Betrages. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung nicht im jeweili-
gen Haushaltsjahr abgerufener Beträge besteht nicht. Die bereitgestellten Mittel sind bis spätestens 
zum 10.11. des jeweiligen Haushaltsjahres abzurufen. 

• Manfred Apell | Bürgermeister 
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Anlage(n): 
(1) 2022-12-14 Info Stromausfall 

 
 
 

 
Manfred Apell 
Bürgermeister 




